
N eufassung

Verbandsordnungdes„Zw eckverbandW intersportundErholungsgebietS chw arzerM ann“

vom 31.01.1995

Die Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion T rierhat m it S chreiben vom 14.04.2021 – Az.: 17 06 –

S chw arzerM ann/ 21 a– alszuständige Errichtungsbehörde gem äß § 5 Abs.1 N r.2 i.V.m § 6 Abs.2

Kom ZG aufgrund desBeschlussesderVerbandsversam m lung desZw eckverbandesKur-CenterP rüm

vom 3.Dezem ber2020 die 2.Ä nderung derVerbandsordnung festgestellt.Die Verbandsordnung

erhältdam itfolgendeN eufassung:

§ 1

A ufgabe

Aufgabe desZw eckverbandesist der Betrieb und die U nterhaltung der auf den angepachteten

Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sow ie die Entw icklung und Förderung des

Frem denverkehrsim BereichdesGebietes„S chw arzerM ann“ .

DerZw eckverbandkannsichzurErfüllungderihm obliegendenAufgabenDritterbedienen.

§ 2

M itglieder

(1) M itgliederdesZw eckverbandessind:

a)derEifelkreisBitburg-P rüm ,

b)dieVerbandsgem eindeP rüm .

(2) DieAufnahm ew eitererM itgliederistm öglich.

§ 3

N am eundS itz

(1) DerZw eckverbandführtdenN am en„Zw eckverbandW intersportundErholungsgebietS chw arzer

M ann“ .

(2) DerZw eckverbandhatseinenS itzinBitburg.

(3) DieVerw altungsgeschäfteführtdieVerbandsgem eindeverw altungP rüm .

§ 4

Verbandsorgane

O rganedesZw eckverbandessinddieVerbandsversam m lungundderVerbandsvorsteher.



§ 5

Verbandsversam m lung

(1) DieVerbandsversam m lungbestehtausinsgesam tneunVertreternm itjeeinerS tim m e.

Davonw ähltundentsendet:

a)derEifelkreisBitburgP rüm : 5 Vertreter,

b)dieVerbandsgem eindeP rüm : 4 Vertreter.

DerL andrat desEifelkreisesBitburg-P rüm und derBürgerm eisterderVerbandsgem einde P rüm

sindgeboreneVertreterm itS tim m recht.

(2) DieS tim m eneinesVerbandsm itgliedeskönnennureinheitlichabgegebenw erden.

(3) Die Verbandsversam m lungistbeschlussfähig,w enn m ehralsdie Hälfte derVerbandsm itglieder

undm ehralsdieHälfteder„S tim m en“ anw esendsind.

(4) BeschlüssederVerbandsversam m lungbedürfenzu ihrerW irksam keitderM ehrheitderS tim m en

derVerbandsm itglieder.Änderungen derVerbandsordnung bedürfen einerM ehrheit von zw ei

DrittelnderS tim m enderVerbandsversam m lungundFeststellungdurchdieErrichtungsbehörde.

(5) Die Am tszeit der Vertreter entspricht der W ahlzeit der Vertretungskörperschaft des

Verbandsm itgliedes.

§ 6

Verbandsvorsteher,A usschüsse

(1) Der Verbandsvorsteher und der stellvertretende Verbandsvorsteher w erden von der

Verbandsversam m lungfürdieDauerderW ahlzeitderkom m unalenVertretunggew ählt.

(2) DerVerbandsvorsteherführtdenVorsitzinderVerbandsversam m lung.

(3) Die Verbandsversam m lung bildet einen R echnungsprüfungsausschuss, der aus säm tlichen

VertreterndesZw eckverbandes(m itAusnahm edesL andratesdesEifelkreisesBitburg-P rüm und

desBürgerm eistersderVerbandsgem eindeP rüm )besteht.

(4) DerVorsitzendedesR echnungsprüfungsausschussesw irdausderM ittederAusschussm itglieder

gew ählt.

§ 7

Form deröffentlichenBekanntm achung

(1) Ö ffentlicheBekanntm achungen,diedurch R echtsvorschriftvorgeschriebensind,erfolgenin den

Bekanntm achungsorganenderVerbandsm itgliederoderindringendenFälleninderZeitung.

(2) Ö ffentliche Bekanntm achungen im S inne von § 8 Abs.1 DVO zu § 27 Gem O erfolgen durch

O ffenlegungineinem Dienstzim m erderVerbandsgem eindeverw altungP rüm w ährendderDauer

vonm indestenseinerW oche.



§ 8

DeckungdesFinanzbedarfs,A ufteilungdesEigenkapitals

(1) Der Zw eckverband deckt seinen Finanzbedarf durch Erhebung von U m lagen von seinen

M itgliedern, sow eit derselbe nicht durch sonstige Einnahm en, Gebühren, Darlehen und

Zuw eisungengedecktw erdekann.

(2) DieU m lagenträgtderEifelkreisBitburg-P rüm zu 5/9 unddieVerbandsgem eindeP rüm zu 4/9.Die

HöhederU m lageistjährlichinderHaushaltssatzungfestzusetzen.

(3) DasEigenkapitaldesZw eckverbandesist entsprechend dem Verhältnisgem äß Absatz 2 S atz 1

aufzuteilen.

§ 9

Haushalts-undKassenführung,R echnungsprüfung

(1) DieHaushalts-und KassenführungdesZw eckverbandesw ird beidem M itglied,dem dieFührung

der Verw altungsgeschäfte obliegt, nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen

selbständigdurchgeführt.

(2) DieAufgabederR echnungsprüfungobliegtdem R echnungsprüfungsausschusses.Hierbeisinddie

einschlägigengesetzlichenBestim m ungenzu beachten.

(3) DerVorsitzende desR echnungsprüfungsausschusseshat die Verbandsversam m lung in seiner

nächstenS itzungüberdiegefasstenBeschlüssezu inform ieren.

(4) FürdieüberörtlicheP rüfunggiltdieVorschriftdes§ 110 Abs.5Gem O unddiehierzu ergangenen

R egelungen.

§ 10

A usscheidenvonM itgliedern

(1) Verbandsm itgliederkönnen nurzum Ende einesKalenderjahresausdem Verband ausscheiden.

Diesm ussm indestens12 M onatevorhererklärtw erden.DurchdasAusscheidenentfälltnichtdie

Haftung für die vor und w ährend der M itgliedschaft eingegangenen Verpflichtungen des

Verbandes.DieHaftungregeltsichentsprechend derBeteiligungdesausscheidendenM itgliedes

anderVerbandsversam m lung.

(2) DieandenVerbandgezahltenU m lagenundKapitaleinlagenw erdennichterstattet.

§ 11

A bw icklungbeiA uflösungdesVerbandes

(1) AufAntrageinesVerbandsm itgliedesundaufeinstim m igenBeschlussderVerbandsversam m lung

kannderZw eckverbandaufgelöstw erden.



(2) Dabeikann derT ag derW irksam keit desAuflösungsbeschlusseserst festgestellt w erden,w enn

die Verbandsm itglieder eine Einigung über die Auseinandersetzung,die Durchführung der

L iquidation und die BestellungeinesL iquidatorserzielthaben.Diesgiltauch fürdie Übernahm e

eventuellerBediensteterdesVerbandes.

§ 12

S alvatorischeKlausel

S ollten einzelne Bestim m ungen dieserVerbandsordnung unw irksam oderundurchführbarsein oder

w erden,bleibtdavondieW irksam keitderVerbandsordnungim Übrigenunberührt.

DieVerbandsordnungtrittam 01.Januar2021 inKraft.

54595 P rüm ,07.05.2021

gez.

AloysiusS öhngen

Verbandsvorsteher


